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Vorbemerkung 

Gemäß den regulatorischen Vorgaben ist durch die Pensionskasse eine Erklärung zu den 

Grundsätzen der Anlagepolitik gemäß § 234i VAG zu erstellen und auf der Webpräsenz der 

Pensionskasse zu veröffentlichen.  

Die Pensionskasse der BOGESTRA ist ein kleinerer Versicherungsverein im Sinne des § 210 

des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen 

(Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG).  

Das Trägerunternehmen der Kasse ist die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen 

Aktiengesellschaft (BOGESTRA). Die Kasse bietet ihren Mitgliedern im Rahmen der 

betrieblichen Altersversorgung bei der BOGESTRA eine zusätzliche Alters-, Invaliditäts- und 

Hinterbliebenenversorgung in Form von Rentenleistungen.   

In Rückdeckung gegebenes Versicherungsgeschäft liegt nicht vor.  

Mitglieder der Kasse sind gegenwärtig ausschließlich Betriebsangehörige der BOGESTRA. 

Die Mitgliedschaft kann satzungsgemäß auf Mitarbeiter von Unternehmen ausgeweitet 

werden, die mit der BOGESTRA verbunden sind.  

Mitglieder, die aus den Diensten der BOGESTRA oder eines verbundenen Unternehmens 

ausscheiden, sowie Ausgleichsberechtigte aus der Teilung von Versicherungsverhältnissen 

nach dem Versorgungsausgleichsgesetz können ihre Versicherung freiwillig beitragsbelegt 

fortsetzen. 
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1. Anwendungsbereich der Anlagepolitik  

Die nachfolgende Anlagepolitik gilt für alle Vermögensanlagen der Pensionskasse der 

BOGESTRA VVaG (im folgendem immer als „Pensionskasse“ bezeichnet).  

 

2. messbare Ziele der Anlagepolitik  

Allgemein 

Die Finanzanlagen sind unter Berücksichtigung der Art der betriebenen Geschäfte sowie der 

Struktur der Einrichtung so anzulegen, dass möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei 

jederzeitiger Liquidität der Einrichtung unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung 

erreicht wird. 

Das Ziel der Pensionskasse der BOGESTRA ist es nachhaltig und langfristig ihren 

Rentenverpflichtungen nachzukommen. Die Ableitung der Unternehmensziele für die 

Anlagepolitik erfolgt aus der internen Geschäfts- und der Risikostrategie. Maßgeblich ist 

hierbei im Wesentlichen: 

 Versicherung von Beschäftigten bzw. ehemalige Beschäftigte der BOGESTRA  

 am Ziel der Sicherstellung der lebenslangen Rentenzahlung orientierte Anlagestrategie  

 Reduzierung der Risiken der Pensionskasse 

 Berücksichtigung allgemeiner, gesellschaftsfördernder Aspekte bei der Kapitalanlage 

 Stärkung der Kapitalbasis der Pensionskasse durch Personalgestellung seitens des 

Trägerunternehmens (Reduzierung Verwaltungsaufwand)  

 Vermeidung einer Nachschusspflicht des Trägerunternehmens  

 

Zins 

Die Bezugsgröße für die Erfolgsmessung ist der durchschnittliche Rechnungszins, der aus 

dem versicherungsmathematischen Gutachten hervorgeht, zu erwirtschaften. Das Gutachten 

wird alle drei Jahre von der Heubeck AG erstellt. Dieser liegt mit Stand 31.12.2022 bei 2,20 

Prozent.  

Seit dem 01.07.2022 gilt für den Alt- und Neubestand der Versicherten ein Garantiezins von 

0,25%. Neben den Arbeitgeberbeiträgen können auch die Arbeitnehmer selbst im Rahmen der 

Entgeltumwandlung Beiträge einzahlen um die Versorgung im Rentenalter zu erhöhen. Der 

Garantizins stellt bei allen Vermögensanlagen die Untergrenze dar.  

 

Anlagedauer 

Grundsätzlich beläuft sich die Mindestgröße für eine Anlage auf 100.000 Euro und die 

maximale Anlagedauer einer Anlage beträgt 30 Jahre.  
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Mischung und Streuung 

Es bestehen Festlegungen zur Mischung und Streuung der Kapitalanlagen. Diese richten sich 

nach den gesetzlichen Regelungen, Vorgaben der BaFin (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht) sowie internen Festlegungen. 

Ziel ist durch eine breite Verteilung des Vermögens auf unterschiedliche Vermögensanlagen 

das Gesamtrisiko zu reduzieren.  

 

3. Beschränkungen in der Anlagepolitik  

Basis für die Anlagepolitik sind die gesetzlichen Regelungen und die Vorgaben der BaFin. Die 

Anlage des Sicherungsvermögens erfolgt nach den qualitativen und quantitativen Vorgaben 

der Anlageverordnung für Pensionskassen, Sterbekassen und kleine 

Versicherungsunternehmen.  

Durch die Pensionskasse (Vorstand und Aufsichtsrat) erfolgte eine weitere Einschränkung der 

möglichen Anlagearten, um die Risiken zu minimieren. Die folgenden Vermögensanlagen sind 

grundsätzlich zugelassen:  

 Immobilien (direkt Anlagen) 

 Hypothekendarlehen 

 Beteiligungen 

 Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen 

 Industrieobligationen 

 Sonstige Inhaberschuldverschreibungen 

 Forderungen aus nachrangigen Verbindlichkeiten 

 Publikumsfonds 

o Rentenfonds 

o Aktienfonds  

o Immobilienfonds 

 Finanzinvestmentfonds 

 Spezialfondsvermögen (Renten und Aktien)  

Abweichend hiervon können weitere Vermögensanlagen in den Anlagebestand aufgenommen 

werden. In diesen Fällen ist jedoch eine Einzelfallentscheidung des Vorstandes, in 

Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, einzuholen.  

Die Kapitalanlage soll im Wesentlichen in EURO erfolgen, da auch die Verbindlichkeiten aus 

Pensionszusagen bzw. Pensionsverpflichtungen in EURO bestehen. Eine geringfügige 

Beimischung von Fremdwährungen, beispielsweise in Fonds, ist möglich. Eine Direktanlage 

in Derivate ist auf wenige Ausnahmen (z.B. variable Zinsen oder als Beimischung in Fonds) 

begrenzt.  
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4. Vorgaben zur Anlagepolitik seitens des Trägerunternehmens  

Der Ausgangspunkt der Geschäftsstrategie liegt in der Historie der Pensionskasse der 

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft (BOGESTRA). 

Die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft hat die Pensionskasse der 

BOGESTRA als zusätzliche Säule der Altersvorsorge für die Beschäftigten der BOGESTRA 

gegründet und fungiert als Trägerunternehmen der Pensionskasse der BOGESTRA. 

Hieraus ergibt sich als Ziel, den über das Trägerunternehmen bei der Pensionskasse 

gemeldeten Versicherten eine möglichst hohe, aber insbesondere sichere, zusätzliche 

Altersversorgung zu bieten.  

Hierbei steht die Sicherstellung der regelmäßigen Zahlung über den gesamten 

Lebenszeitraum der Versicherten als oberste Priorität. Die Höhe der Rente ergibt sich aus den 

definierten Regelungen, welche in der Satzung beschrieben und festgelegt sind.  

Das Ziel der Pensionskasse ist insofern keine Maximierung des Ertrages.  

Daneben ist zu beachten, dass die BOGESTRA als 100%ig kommunales Unternehmen eine 

sehr hohe Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft als Ganzes hat. Dies hat zur Folge, dass 

auch allgemeine, gesellschaftsfördernde Aspekte bei der Kapitalanlage zu berücksichtigen 

sind.  

 

 

5. Vermögensverwaltungsstil  

An der bisherigen konservativen Anlagestrategie wird auch weiterhin festgehalten: 

Neuanlagen und Wiederanlagen sollen primär in festverzinslichen Titeln (Pfandbriefe, Inhaber 

und Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und -darlehen von Emittenten 

mit Investmentgrade-Bonität) getätigt werden.  

Durch die geplanten Investments in diesen Anlageklassen im Rahmen einer grundsätzlichen 

Buy-and-hold-Strategie wird folglich ein vergleichsweise geringes Risiko eingegangen.  

Um die Diversifikation der Anlagen auszubauen, werden grundsätzlich auch weitere 

Investitionen beispielsweise in Immobilien (Direktbestand), Immobilienfonds und 

Beteiligungen (Private Equity, Infrastrukturfonds, erneuerbare Energien) in Betracht gezogen. 

Des Weiteren werden gegebenenfalls Kapitalanlagen in attraktiven Wachstumsmärkten 

geprüft. 
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6. Einbeziehung von ESG-Kriterien  

Die Pensionskasse befasst sich auch mit der noch in der Entwicklung befindlichen Thematik 

einer nachhaltigen Kapitalanlage.  

Die Pensionskasse hat auch schon in der Vergangenheit bereits ethische Aspekte einer 

Bedeutung zukommen lassen. Die Anforderung an die Offenlegungsverpflichtungen nach der 

Taxonomie-Verordnung kann aber aktuell aufgrund der daraus resultierenden und 

umfangreichen Nachweispflichten von einer kleinen Pensionskasse nicht erfüllt werden.  

Daher verfolgt die Pensionskasse derzeit keine Umsetzung der ESG-Kriterien nach der 

Offenlegungsverordnung. 

Bei der Entscheidungsfindung von langfristigen Kapitalanlagen greift die Pensionskasse auf 

allgemein bekannte Informationen zurück. Dies sind z. B. Angaben auf den Webseiten der 

Unternehmen, Geschäftsberichte, Berichterstattung zur Nachhaltigkeit, Pressemitteilungen, 

Marktberichte, allgemeine Recherche im Internet, Fernsehberichte etc. 

Es müssen keine eigenen, tiefergehenden Recherchen vorgenommen werden, da solche 

Recherchen für die Pensionskasse eine unverhältnismäßige Belastung darstellen würde und 

nicht leistbar sind.  

 

 

7. strategische Allokation der Vermögensanlagen und Anlagehorizont 

Die Vermögensanlagen werden nicht den einzelnen Pensionsplänen oder einzelnen Verträge 

zugeordnet. Sie dienen in ihrer Gesamtheit der Erfüllung der Verpflichtungen.  

Die maximale Anlagedauer einer Anlage beträgt 30 Jahre. Zum 31.12.2022 betrug die 

durchschnittliche Laufzeit der festverzinslichen Anlagen ca. 5 ½ Jahre.  

 

 

8. Verfahren der Risikosteuerung und der Anlagerisikobewertung und 
biometrische Risiken 

 

Verfahren der Risikosteuerung 

Die Kapitalanlagen insgesamt sowie auch die verschiedenen einzelnen mit ihnen verbundenen 

Risiken sind vollumfassend in das Risikomanagementsystem der Pensionskasse 

eingebunden.  

Risiken werden hierüber laufend und systematisch identifiziert, analysiert, bewertet sowie 

gesteuert. Eine erfolgreiche Umsetzung der strategischen Anlageplanung und somit eine 



Erklärung zu den Grundsätzen   

8 
 

nachhaltige Erreichung der Unternehmensziele setzt eine umfassende und effektive 

Risikosteuerung der Kapitalanlagen voraus.  

Sie dient einer frühzeitigen Erkennung aller maßgeblichen Chancen und Risiken, die eine 

positive oder negative Auswirkung auf die Kapitalanlagen und somit auch auf die 

wirtschaftliche Stabilität der Pensionskasse haben.  

Die Risikosteuerung der Kapitalanlagen richtet sich am Risikoprofil des Portfolios, den 

Liquiditätserfordernissen sowie an der Risikotragfähigkeit aus. 

Generell versucht die Pensionskasse größere Schwankungen innerhalb der Kapitalanlagen 

durch die Nutzung von Diversifikationseffekten zu vermeiden. Dies wird durch eine 

entsprechende Mischung und Streuung der Investments erreicht. 

 

Verfahren der Anlagerisikobewertung 

Ein Bestandteil des operativen Risikocontrollings stellt die eigene Bonitätsbewertung von 

Anlagen dar. Die eigene Bonitätsbewertung wird vom Funktionsbereich 

„Vermögensverwaltung“ erstellt. Die erstellten Bonitätsbewertungen werden dem operativen 

Risikocontrolling und der URCF zur Kenntnis gegeben.  

Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen von allgemeinen Marktsondierungen oder aufgrund 

von eingehenden Angeboten, eine Vorprüfung (Sichtung) zur Feststellung einer 

grundlegenden Eignung als Anlage durchzuführen. 

Bedingt durch den Umfang und der Größe der Pensionskasse wird bei der Bonitätsbewertung 

von Anlageprodukten regelmäßig auf die Beurteilung durch global agierende Ratingagenturen 

zurückgegriffen. Dies sind insbesondere S&P, Moody´s und Fitch.  

Aufgrund der globalen Vernetzung und der Ressourcen verfügen die Ratingagenturen über 

Informationen und Expertisen, welche der Pensionskasse in dieser Form nicht zur Verfügung 

stehen. Daher stellen diese Ratings ein wesentliches Instrument der Bonitätsbewertung 

seitens der Pensionskasse dar.  

Ergänzend hierzu wird durch die Pensionskasse, im Rahmen der vorhandenen, begrenzten 

eigenen Ressourcen, eine eigene Bewertung in Bezug auf Einzelanlagen vorgenommen. 

Diese Bewertung kann jedoch nicht den Umfang und die Tiefe einer Bonitätsbewertung einer 

Ratingagentur abbilden, sondern dient der Meinungsbildung in Bezug auf mögliche Risiken 

einzelner Wertpapiere. 

Die Durchführung dieser Bewertung wird vor dem Erwerb von Wertpapiere vorgenommen. Bei 

Anlagen im Bestand erfolgt die Dokumentation der Meinungsbildung bei Bekanntwerden 

wesentlicher wirtschaftlicher Änderungen der Emittenten.  
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Bei der Herabstufung durch eine Ratingagentur um eine Stufe (z.B. von BBB auf BB) erfolgt 

ebenfalls eine eigene Bonitätsprüfung.  

 

biometrische Risiken 

In den vom Aktuar erstellten versicherungsmathematischen Gutachten, die alle drei Jahre 

durchgeführt werden, sind folgende biometrische Risiken enthalten: 

 Invalidisierungswahrscheinlichkeiten für männliche und weibliche Aktive  

 Sterbewahrscheinlichkeiten für männliche und weibliche Anwärter 

 Sterbewahrscheinlichkeiten für männliche und weibliche Invaliden- und  Altersrentner 

sowie Witwen/ Witwern 

 Unisex-Rechnungsgrundlagen 

 Gesamtsterbewahrscheinlichkeit und Rentnersterbewahrscheinlichkeit bei Männern 

und Frauen 

 

 

 

 

 

9. Zeitplan für die Überprüfung der Anlagepolitik und mögliche Auslöser 
für die Überarbeitung der Anlagepolitik 

 

Zeitplan 

Die Anlagepolitik wird regelmäßig einmal jährlich zum Ende des Geschäftsjahres überprüft. In 

der ersten Sitzung des Aufsichtsrates im nachfolgenden Geschäftsjahr wird darüber berichtet 

und bei Bedarf die Änderung verabschiedet.  

 

mögliche Auslöser für die Überarbeitung der Anlagepolitik 

 neue regulatorische Vorgaben 

 Änderung der Anlageziele, Abweichung von der strategischen Allokation der 

Vermögensanlagen, den Anlagelimits, den Schwellenwerten für die Risikotoleranz 

infolge geänderter Marktbedingungen, Performanceüberprüfung (z. B. Anlagerenditen) 

 sich wandelnde Marktbedingungen 

 Verfügbarkeit neuer Finanzinstrumente 

 Änderung des Risikoprofils, z. B. nach Abschluss der eigenen  Risikobeurteilung 

gemäß § 234d VAG 
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 Änderung der Organisationsstruktur 

Die zuvor beschriebenen möglichen Anlässe, welche eine Überprüfung der Anlagepolitik nach 

sich ziehen, werden qualitativ bzw. quantitativ im Rahmen des Risikomanagements 

überwacht.  

Der Vorstand der Pensionskasse erhält beim Eintreten eines entsprechenden Vorkommnisses 

umgehend Kenntnis hiervon und veranlasst gegebenenfalls weitere erforderliche Schritte. Das 

Ergebnis einer außerordentlichen Überprüfung der Anlagepolitik kann zu Anpassungen führen, 

muss es aber nicht zwangsläufig. Das Ergebnis kann ebenso eine Bestätigung der zuvor 

getroffenen Entscheidungen sein.  

Dem PK Vorstand und den Mitarbeitenden der Pensionskasse sind die Wichtigkeit sowie die 

Bedeutung von stabilen, kalkulierbaren Versorgungsleistungen aus der betrieblichen 

Altersversorgung bewusst. Von daher gilt das Bestreben aller Beteiligten voll und ganz dem 

Ziel, den Mitgliedern und Versicherten eine zuverlässige sowie attraktive zusätzliche 

Versorgung neben der gesetzlichen Rente zu bieten. 

Zur Überprüfung der Anlagepolitik werden u. a. die Bilanz nach dem Handelsgesetzbuch, die 

Gewinn- und Verlustrechnung, die Leistungsverpflichtungen sowie der Bestand der 

Kapitalanlagen, herangezogen. Weitere Instrumente des Risikomanagements (Dokumente 

Leitlinien des IKS und RMS) unterstützen die Überwachung des Liquiditätsmanagements. Auf 

Basis der Leistungsverpflichtungen und die hieraus resultierenden Zahlungsströme sowie die 

jeweilige prognostizierte Entwicklung über den Betrachtungszeitraum erfolgt mit Unterstützung 

und unter der Einbindung des Verantwortlichen Aktuars. 

10. Leistungsstruktur  

In Rückdeckung gegebenes Versicherungsgeschäft liegt nicht vor. Mitglieder der Kasse sind 

gegenwärtig ausschließlich Betriebsangehörige der BOGESTRA. Die Mitgliedschaft kann 

satzungsgemäß auf Mitarbeiter von Unternehmen ausgeweitet werden, die mit der 

BOGESTRA verbunden sind. Mitglieder, die aus den Diensten der BOGESTRA oder eines 

verbundenen Unternehmens ausscheiden, sowie Ausgleichsberechtigte aus der Teilung von 

Versicherungsverhältnissen nach dem Versorgungsausgleichsgesetz können ihre 

Versicherung freiwillig beitragsbelegt fortsetzen. 

Im Fall einer satzungsgemäß möglichen Leistungskürzung (Es besteht ein Fehlbetrag, der 

nicht aus der Verlustrücklage und auch nicht aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung 

zu decken ist) wird diese vom Aktuar gemäß den Technischen Geschäftsplanen berechnet 

und vorgeschlagen. Der Vorstand trägt dies der Vertreterversammlung vor, die einen 

Beschluss fassen muss. Die Aufsichtsbehörde muss dem ebenfalls zustimmen.   
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Das Trägerunternehmen steht im Falle einer Leistungsreduzierung in der Pflicht, den vollen 

tarifvertraglich zugesagten Leistungsanspruch zu erfüllen. Dies umfasst dann auch die evtl. 

geminderten Ansprüche aus der Pensionskasse. 

Dies stellt somit ein Risiko für die Versicherungsnehmer dar, welches durch die Pensionskasse 

auch nicht aufgefangen werden kann.  

 

 

11. Erbringung von Renten- und Kapitalleistungen und Anlageoption 

In der Satzung der Pensionskasse sind die Bedingungen zur Erbringung von Renten- und 

Kapitalleistungen und Anlageoptionen umfassend dargelegt. Auf eine Wiedergabe wird an 

dieser Stelle verzichtet und auf die veröffentlichte Satzung verwiesen.  

 

 

12. Datum der Genehmigung durch die Geschäftsleitung und 
Inkrafttreten  

Die Erklärung zu den Grundsätzen der Anlagepolitik zum 31.12.2022 wurde überarbeitet und 

in der Aufsichtsratssitzung vom 25.09.2023 genehmigt und in Kraft gesetzt.  


